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Quelle: Die Bücher der Bibel. Überlieferung und Gesetz. Benjamin Harz Verlag. Berlin-Wien. 1923
Teil der 10 Gebote. Text vom prot. Theol. E. Reuss, Gestaltung v. jüd. Künstler Ephraim Moses Lilien

1 Die genaue chemische Produktzusammensetzung
im Anlieferungszustand und

2 die Einstufung der Rohstoffe (Gefahr) sorgfältig 
ermitteln (Recherche!) sowie in

3 einer guten Stoffdatenbank verwalten.
4 Die Einstufung von Gemischen korrekt bestimmen. 
5 Die genaue Verwendung ermitteln und bei der Vergabe
6 von Risikomanagementmaßnahmen berücksichtigen.
7 Eine gute SDB Erstellsoftware verwenden, in der u. a.
8 ein guter Standardsatzkatalog hinterlegt ist.
9 Fachkundige Mitarbeiter einsetzen, die regelmäßige 

Schulungen besuchen und die
10 das SDB vor Abgabe an den Kunden einer 

Plausibilitätsprüfung unterziehen!

10 Tipps für gute Sicherheitsdatenblätter
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Die chemische Zusammensetzung

Scheint nicht allen bekannt zu sein…

?
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Einstufung der Rohstoffe

Plausibilitätsprüfung eingehender SDB und ggf. eigene Recherche…

…als empfohlene Maßnahme für…
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Stoffdatenbank

…aktuelle, korrekte Rohstoffeinstufungen in der eigenen Stoffdatenbank…

mit „R53“ legal eingestufter Stoff

EINE LEGALEINSTUFUNG IST RECHTLICH VERBINDLICH 
UND DARF NICHT VERÄNDERT WERDEN! 

…insbesondere für nicht legal eingestufte Stoffe!
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nachgerechnet:

F; R11
Carc.Cat.3; R40
T; R39/23/24/25
Xn; R20/21/22
R43

Ob diese Berechnung wohl korrekt ist?

Einstufung von Gemischen

Xn, R22
Xi; R36/38 
N; 51/53
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Nicht additive Eigenschaften
– CMR, sensiblisierend, (sub-)chronische
– Grenzwert kann „ausgereizt“ werden

Additive Eigenschaften
– die Anteile der Grenzwerterreichung werden summiert über alle 

Bestandteile: Einstufung u. U. nicht mehr plausibel
– akut letale, ätzend/reizend, aquatoxische
– Beispiel: Produkt eingestuft u. a. als reizend

Grenzwert: 10 %

Summe > 1

ätzend ?

Allgemeine Konzentrationsgrenzen
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Berücksichtigung der Verwendung

…u.a. bei der Vergabe der Sicherheitshinweise (S-Sätze)…

…und bei der Auswahl der Risikomanagementmaßnahmen:

S51   Nur in gut belüfteten Bereichen verwenden
- Anwendungsbereich:

- Stoffe und Zubereitungen, die Dämpfe, 
Staub Aerosole, Rauch, Dunst etc. 
erzeugen können oder sollen, wodurch die 
Gefahr des Einatmens, eines Brandes
oder einer Explosion entsteht.

- Verwendung:
- empfohlen, wenn S38 nicht geeignet ist; 
wichtig, wenn die betreffenden Stoffe und 
Zubereitungen für die allgemeine 
Öffentlichkeit bestimmt sind.
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Risikomanagementmaßnahmen

Niedrigsieder, d.h. Siedepunkt < 65 °C
AX-Filter sind nur kurzfristig einsetzbar!

Bei Grenzwertüberschreitung:
Immer umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät!

Es gibt keine geeigneten Atemschutzfilter!

…persönliche Schutzausrüstung ausreichend?

Dichlormethanhaltiges Produkt!
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Für die korrekten Angaben 
ist der Inverkehrbringer

verantwortlich! 

Ausreichende Angaben zur 
sicheren Verwendung?
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Nur beim Umfüllen?

Es fehlen die „Maßnahmen zum Umweltschutz“:
Anzugeben sind Schutzmaßnahmen für die sichere Handhabung einschließlich ….
Vorkehrungen für den Umweltschutz (z.B. Verwendung von Filtern oder Gaswäschern 
zur Abgasreinigung, Verwendung von Auffangwannen oder Abdichtungssystemen, 
Maßnahmen zur Aufnahme und Entsorgung von ausgelaufenem Material usw.)…

…und wo sind die Angaben zum Umweltschutz?
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Folgende Filtertypen sind zur Abgasreinigung zu verwenden:

Nebelfilter

Hocheffektiver Luftfilter (HEAF)

Hocheffektiver Partikelfilter (HEPA Filter)

2-Phasen Staubfilter

Gewebefilter

Kapitel 7 – Handhabung und Lagerung

Beispielsätze
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Software

…für das Erstellen von Sicherheitsdatenblätter ist multinational…

Interessante „neue“ Struktur

…oft ein wenig dürftig!
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Akut Tox. 4, H332
Augenätz. 2, H319
STOT einm. 3, H335
Hautreiz. 2, H315
Sens.  Atemw. 1, H334
Sens. Haut. 1, H317

Neue Module machen den „Fachkundigen“ zu schaffen…

und sind nicht „automatisch“ verständlich!
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�

Oder haben Fehler im Druckprogramm!

So dass es letztlich heißt: „Meine Software kann das nicht!“
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Standardsatzkatalog

„Babylon“ lässt grüßen!

…deshalb:
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REACH und GHS

„Neue Standardsätze braucht das Land…“

Ohne Zusatzinformationen
können nachgeschaltete
Anwender künftig ihrer
Informationspflicht nicht 

ausreichend nachkommen.

Beispiele
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In 30 Sprachen 

verfügbar!

Version 10.1 (Januar 2009)



Juni 2009
Dr. Anita Hillmer
Volkswagen AG

Sicherheitsdatenblatt unter REACH und GHS

��������	�
�����
����������	�������������
��
���

�����������	��
	������������������	���������	�	�

Mit Inkrafttreten der CLP (EU-GHS) Verordnung
sind beide Einstufungen im SDB zu nennen!

Notwendige neue GHS-Elemente (Kapitel 2)
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x Prozent des Gemisches bestehen aus Bestandteilen mit unbekannter Gewässergefährdung.

x Prozent des Gemisches bestehen aus einem oder mehreren Bestandteilen von unbekannter 
Toxizität.

Zusätzliche Hinweise:

Expertenurteil und Beweiskraftermittlung.

Berechnungsverfahren.

Übertragungsgrundsatz "Aerosole".

Übertragungsgrundsatz "Im Wesentlichen ähnliche Gemische".

Übertragungsgrundsatz "Interpolation innerhalb einer Toxizitätskategorie".

Übertragungsgrundsatz "Konzentration hochgefährlicher Gemische".

Übertragungsgrundsatz "Chargenanalogie".

Übertragungsgrundsatz "Verdünnung".

Auf Basis von Prüfdaten.

Einstufungsverfahren:

Beispielsätze

Neue Standardsätze für Kapitel 2

Wichtige Informationen für die korrekte 
Einstufung von Gemischen ohne Kenntnis 

der genauen chemischen Zusammen-
setzung (Endpunkt „Akute Toxizität“)
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Notwendige neue REACH-Elemente (Kapitel 8)

DMEL = Derived Minimum Effect Level. 
Für einige Stoffe, insbesondere CMR-Stoffe, ist es nicht möglich,
einen Expositionsgrenzwert zu bestimmen, ab dem keine Wirkung mehr auftreten kann. 



Juni 2009
Dr. Anita Hillmer
Volkswagen AG

Sicherheitsdatenblatt unter REACH und GHS

Notwendige neue GHS-Elemente (Kapitel 9)

Klasse 8

Klasse 5.2

Klasse 5.1

Klasse 4.3

Klasse 4.2

Klasse 4.1

Klasse 3

Klasse 2

Klasse 1
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Kat. 1 + 2

Kat. 1 + 2

Kat. 1

Kat. 1 - 4

CG, LG, RLG, DG

Kat. 1 + 2

Typen A – G

Kat. 1

Kat. 1

Kat. 1 + 2

Kat. 1 – 3

Kat. 1 – 3

Kat. 1 – 3

Typen A – G

Kat. 1
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ATE = Acute toxicity estimate

Notwendige neue GHS-Elemente (Kapitel 11)
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Nach den vorliegenden Daten erfüllt der Stoff nicht  die Kriterien für 
CMR-Stoffe der Kategorie 1A und 1B gemäß Verordnung (EG) Nr. 
1272/2008.

Aussage
bzgl. CMR-Status
(Cat. 1 oder 2?)

erforderlich!

Notwendige neue GHS-Elemente (Kapitel 11)
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Wählbar aus BDI-Modul
„GHS-Kennzeichnung“

Aceton

H225 Highly flammable liquid and vapour
H315 Causes skin irritation
H336 May cause drowsiness or dizziness

P210, P241, P242, P243, P501, P261, P264, 
P271, P280, P302/352, P303/361/353, P321, 
P332/313, P362, P304/340, P312,
P403/233, P403/235, P405, P501

EUH066

GHS02 GHS07

Danger

Notwendige neue GHS-Elemente (Kapitel 15)
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Notwendige neue REACH-Elemente – das ES

BDI-Modul
„Anhang eSDB“

Beispielsätze
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Fachkunde…

ist u.a. dazu da, Mängel zu erkennen und rechtskonforme SDB zu erstellen!

Das Lebensmotto „Was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß“
ist unvereinbar mit der Fachkunde!
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Plausibilitätsprüfung...

Keine „positive Vermutungswirkung“ ,
dass die Angaben im EU-SDB und/oder Etikett i.O. sind.

Auskunftspflicht des Inverkehrbringers über alle Inhaltsstoffe,
die für die Gefährdungsbeurteilung zu berücksichtigen sind.

Informationsermittlungspflicht:

Der Arbeitgeber hat sich die für die Gefährdungsbeurteilung
notwendigen Informationen zu beschaffen:
- beim Inverkehrbringer
- bei anderen ohne weiteres zugänglichen Quellen SDB.
- gilt auch, wenn nicht eingestuft und gekennzeichnet wurde.

Plausibilitätsprüfung erforderlich! Siehe auch TRGS 400
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Das Sicherheitsdatenblatt ist auf offensichtlich unvollständige oder 
fehlerhafte Angaben zu überprüfen, insbesondere in den Abschnitten 2, 7, 
8 und 15. 

Die Angaben zur Kennzeichnung auf dem Etikett und in Abschnitt 15 des 
Sicherheitsdatenblatts müssen übereinstimmen. 

Fehlen Informationen oder werden Abweichungen festgestellt, 
insbesondere bei Differenzen in der Einstufung und daraus resultierenden 
abweichenden Schutzmaßnahmen, sind Lieferant oder Hersteller zu 
kontaktieren und fehlende Informationen bzw. Korrekturen anzufordern.

Erst wenn alle wesentlichen Informationen vorhanden sind, kann die 
Gefährdungsbeurteilung fachkundig durchgeführt und die notwendigen 
Schutzmaßnahmen zum Schutz der Beschäftigten festgelegt werden.

Auszug aus TRGS 400
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Plausibilitätsprüfung aus Sicht der Anwender

Das SDB enthält (hoffentlich) richtige und 
vollständige Informationen zum Produkt.
Das Etikett stimmt mit den Angaben im 
SDB überein.

Beides sagt immer auch etwas über den 
Inverkehrbringer und dessen 
Firmenphilosophie aus

Dass in manchen Fällen die geforderte 
Fachkunde nicht vorhanden ist, wird 
dem Fachkundigen schnell klar!

Plausibilitätsprüfung ist wichtig!

!
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WGK 1 / 5266 Fettalkohole, C16-18 & C18 ungesättigt, ethoxyliert (2 EO) 

WGK 1 / 1650

WGK 2 / 670 Alkohol(C8-C18)ethoxylate mit >2 EO 

Telefonische Auskunft!

Überprüfung der Wassergefährdungsklasse

CAS 3811-73-2 nicht dokumentiert / nicht gelistet im  WGK-Katalog

„n.s.b“-Stoff = WGK 3.
WGK der Zubereitung ist 2!
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„Highlights“

Vollständig?

Plausibel?

BEISPIELE!

Sicherheitsdatenblatt
gemäß Verordnung (EG) Nr. 
1907/2006 (REACH)

Druckdatum: 29.06.2009
Überarbeitet: 29.06.2009
Version: 4.0

Sicherheitsdatenblatt
gemäß Verordnung (EG) Nr. 
1907/2006 (REACH)

Druckdatum: 29.06.2009
Überarbeitet: 29.06.2009
Version: 4.0
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?

Einstufung?

OK!

Einstufung oder Kennzeichnung?

„Einstufung und Kennzeichnung“ werden durcheinander  gebracht!
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Wie könnte es richtig aussehen?

F; R11
Xi; R36
R67

Propan-2-ol603-117-00-0200-661-767-63-0

EinstufungBezeichnungIndex-Nr.EG-Nr.CAS-Nr.

Gefährlichkeitsmerk-
male und R-Sätze

Angaben zu den gefährlichen Inhaltsstoffen (Kapitel 3)
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Ohne Worte!

3.7 Werden für die vertraulich zu behandelnden Besta nd-
teile nach Richtlinie 1999/45/EG, Artikel 15 die
antragsmäßigen generischen Namen verwendet?

��� � ��� � ��� � ��� �
Das Aktenzeichen und der Name des 

EU-Mitgliedstaates, in dem der Antrag 
auf vertrauliche Behandlung der 

chemischen Identität gestellt wurde, 
ist auf dem SDB in Klammern hinter 
dem generischen Namen anzugeben.

Beispiel: Aliphatischer Alkohol
(Ref.: 72243-034081, Germany)

Geheimhaltung?
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Geeignetes Handschuhmaterial?

?

Nitrilkautschuk
für Butoxyethyl-
acetat
ungeeignet!
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Transporteinstufung kompatibel?

Verpackungs-
gruppe I!
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Querverweise sinnvoll?

Kapitel 11 – Toxikologische Wirkungen

Und in Kapitel 3?

Siehe Daten in Kapitel 11 und 12?
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Peinlichkeiten

• Verweis auf die „alte“ Zubereitungsrichtlinie (88/379/EWG)
• „mindergiftig“
• Namen in mehreren Sprachen:
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SDB

1
3

6

7
5

4

2

Die „7“ Hauptsünden bei Sicherheitsdatenblättern
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1 Zusammensetzung
2 Stoffdatenbank
3 Verwendung
5 Software
6 Standardsatzkatalog
7 Fachkunde
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!


